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Reform des österreichischen Wasserrechtes.*) 
Von Docent Dr. Ernst Seidler, Seeretär der Leobener Handelskammer. 

Es ist eine bekannte Thatsache, dass die Kohlen
rnrrllthe der Erde in rapider Abnahme begriffen sind. 
Die Kohlenproduction der ganzen Erde stieg 1870 bis 
1895 von rircll 218 auf circa 583, somit um ungefähr 
J65 l\lillionen Tonnen; nach dem sieb hieraus ergt:benden 
Progressions-Cl'i~fficirnten würden wir - mit Außer
achtlasPung der unvermeidlichen Erhöhung desselben -
im .Jahre 1945 zu einer Jahreserzeugung von 1315 Mil
lionen Tonnen gelangen. 

Mag nun auch die totale Erschöpfung unserer 
I\ohlenlager noch in ferner Zukunft liegen, so bedeutet 
die erwähnte Thatsache doch jedenfalls ein constantes 
Schwinden un~erer hervorragendsten Kraftquelle, somit 
wirth~~haf11ich eine fortgesetzte Vertheuernng dieses so 
wichtigen Productionsfactors. Damit wächst das Inter
<'~Re fllr die Kr:iftquelle drs fließenden Wassers. Mit 
11ilfe deR elektrischen Stromes l~t die Miigliehkeit ge
boten, die Wasserhaft auf Entfernungen zu iiber-
1 ragen , die schon heute p r a kt i ~ c h kaum mehr eine 
Grenze haben. Mehr als alle inllustridlen Länder hat 
Ocsterreich mit sdnen bernnders iheuren Brennstoffen, 

~) Amzug an~ Pim•m in der Sertion LMhen de~ Berg- uni) 
l1üttenmänni~tlwn VerPines f. Steinmark 11. Kärnten gehaltenen 
Vortcage. 

andererseits seinen reichen Wasserläufen und großen 
Gefällen Ursache, die ungeheuere Verschwendung zu be
dauern, die darin liegt, dass von Secunde zu Secunde 
colossale Kräfte ungenützt dem Meere zufließen. 

Die Voraussetzungen einer rationellen Ausbeutung 
unserer Wasserkräfte sind nicht nur technischer und 
commercieller, sondern insbesondere auch juristischer 
Natur. Gerade in der unzulänglichen, hinter den Fort
schritten der modernen Technik weit zurückgebliebenen 
Gestalt unseres Wasserrechtes ist ein nicht zu unter
schätzender Hemmschuh für die gewerbliche Ausnützung 
unserer Wasserkräfte und damit filr die Entwicklung 
unserer Industrie zu erblicken. 

\Yenn auch die dem gesammten Wasserrechte als 
Grundlage dienenden §§ 286 und 287 a. b. G. B. vom 
Eigenthum des Staates au Strömen und Flilssen sprechen, 
so ist es doch längst unter den Juristen zur herrschenden 
Ansicht geworden, dass die fließenden Gewässer zu den 
res publieae, also zu jenen Sachen gehören, welche dem 
Privateigenthum nicht unterworfen, sondern Jedermann 
zum Gebraurh überlassen sin<l. 

Demnach erscheint es als ausgeschlossen, dass die 
fließenden Gewässer nur gewissen Erwerbszweigen, be
ziebuug~weise speciellen Interessen zu dienen bestimmt 
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seien. Vielmehr ist o~ die Aufgabe der Staatsgewalt, 
die Interessensphären aller betheiligten Factoren sorg
fältig abzugrenzen. 

Das ö;;terroichisclie Wasserrecht ist im Reichsgesetze 
\·om :w. Mai 186!.l, R.-G.-Bl. 93, und in den auf Grund 
dieses Heichsgesetzes geschaffenen Landesgesetzen codi
ficirt. Die auffallende Inhaltslosigkeit unseres Reichs
Wassergesetzes ist wohl darauf zurtlekzuführen, dass 
es nur als Rahmengesetz gedacht ist, und das3 das 
Schwergewicht in die Landesgesetze verlegt werden sollte. 
Ob es ein glücklicher Gedanke war, Rechtsverh!lltnisse 
von so tief einschneidender und allgemeiner Natur 'als 
provi nziclle Landescultur-A ngelegonheiten aufzufass~n, 
bleibe dahingestellt. Die legislative Competenzvorwirrung 
wl!re auch von relativ geringer Bedeutung, wenn das 
Problem durch dio im Großen und Ganzen congrucnton 
Landcswasrnrgesetze in befriedigender \V eise gelöst worden 
wäre. Dies ist aber leider nicht der Fall. In allen Landes· 
gesetzen wird (s 27) die Errichtung von Stauanlagen 
und Triebwerken von der behördlichen Bewilligung ab
hängig gemacht. Die Directiven aber, welche hiebei der 
politi!lchen Behörde ertheilt werden, sind so nichtssagender 
Art, dass sie sich in dem einen negativen Gedanken 
erschöpfen: die Behörde hat allen Projecten mit ängst
licher Zurtlckhaltung zu begegnen. Es ist daher nicht 
zu verwundern, dass die Entscheidungen der politischen 
Behörden trolz aller Gewissenhaftigkeit. mit den Bedürf
nissen der Interessenten sehr häufig im Widerspruche 
stehen. Es handelt sich :1bor hier nicht bloll um einzelne 
Missgriffe, sondern um einen generellen lJebclstand von 
tiefgreifender Bedeutung. 

Industrie und Flößerei hindern sich gegenwärtig in 
geradezu unerträglicher Weise. Größere Werke, welche eines 
beträchtlichen Gefälles und einer bedeutenderen Wasser
menge bedürfen, sind in der Regel auf Wehranlllgen an
gewiesen. Freilich ist die Wehranl11ge kein absolutes 
Hinderniss der Flößerei; es muss nur eine sogenannte 
Floßtafcl vorhanden sein , d. h. ein Durchlass für die 
Flö/le ·in Form einer rnhiefen Ebene. In der Praxis aber 
findet ruau einerseits unbewegliche Grundwehren, welche 
<len FlölJcreibetrich gänzlich unterbinden, andereraeits die 
Tendenz, W chr:inlagcn behördlich iiherhaupt Hicht zu 
gestatten oder ihnen wenigstens Schwierigkeitfm zu be
reiten. Die rnrhandenen FlolHafeln aber werden durch 
reglementwidriges Passiren der Abfallwehre bei sehr 
niedrigem WaEserstande fortwilhrend be;ichädigt, woraus 
l'normc Heparaturkosten erwachsea. Große Anlagen end
lich fordern eine zeitweilige A ufstauung des ganzen 
\Yass1:rquantums. Allein auch dabei könnte mit Hilfe 
lieweglicher Wehren den Flößen da~ periodisc!1e Durch
fahren der Stauanlagen ermöglicht werden. In gewissen 
'!'heilen Böhmens fi ndct sich diesbezüglich eine allerdiags 
nur behördliche Rege'ung der Verhältnisse, welche deu 
Bedürfnissen beider '!'heile vollkommen entspricht. Allein 
nach dem lieutigon Stan<lc drr Gc>etzgebung handelt es 
8ich hier um dlls freie Ermessen der polifüchen Behörde, 
welche ebensowohl deil Schleußenbau perhorrePeiren 
k:1nn, wie die~ in dem g-rfißten Thcil unseres Staats-

gebielOd tliat,;ächlich der Fall ist. Was <lio c 0 11 c e 8-

8 i o n s da u er betrifft, so hat ein bald bekannt gewor
dener Gelieirnerlass des Aekerhau-Ministerium3 den poli
tischen Behörden Weisungen ertheilt, nach welchen wasser
rechtliche Conces;iionen im Allgemeinen nur ftlr 30 Jahre 
zu gewähren seien. Da jedoch in dieser Frist eine 
Amortisation de3 gerade bei Wasserwerken ziemlich 
hohen Anlagecapitals in der Regel nicht durchführbar 
ist, so wurde dadurch die Verwerthung aller noch nicht 
ausgenützten Wasserkräfte einfach nahezu gänzlich ab
geschnitten. 

Das Bedenklichste aber ist, dass in den Landes
gesetzen den politischen Behörden auch aufgetragen wird, 
ins Klare zu stellen, „ob und in welcher zweckmäßigen 
Weise sich das Unternehmen als ausführbar dllrstelle 
und welche Vortheilo darnn zu erwarten seien". Eine 
solche Verfügungsbefugniss ließe sieh nur au3 dem Ge
sichtspunkte des Regalismus rechtfertigen. Dieser Stand
punkt ist jedoch durchaus :mtiquirt. Im modernen Staate 
hat sich der Begriff des Regals aufgelöst einerseits in 
den des Staatsmonopols, andererseit3 in jenen der Ver
waltungshoheit. Fällt somit in Wasseraugelegenheiten 
die staatliche Thätigkeit nicht unter deu Gesichtspunkt 
des l\lonopols, HO kann sie nur in der Ausübung der 
Verwaltungshoheit auf Grundlage der Betriebsfreiheit 
bestehen. In unsere wasserreohtlichen Verhältnisse kann 
also nur auf zweifacl10m Wege Klarheit gebracht werden: 
durch die thatsächliche Creirung des dem Staate, e\·en
tuell den Ländern 1Jinzuräu111cnden \Y assermonopols oder 
durch <lie Einschränkung der allzu ausgedehnten Ad
ministrativ· Befugnisse, d. h. du roh die gesetzliche l<'ost.· 
legung der privaten Rechtssphären rücksichtlich der Bc
niltzung fließender Gewässer. 

Soll das Wassermonopol zur Wirklichkeit werden, 
so müssten alle privaten, auf Grund der bisherigen Ge
setze erworbenen Wasserrechte abgelöst werden, e3 wäre 
denn, dass allmählich mit dem Erlöschen der einzelnen 
Concessionen das Monopol zur vollen Durchführung ge
langen sollte. Hingegen wär~ es nicht unbedingt noth
wendig, dass da3 Monopol auf a 1111 Arten der Beniltzung 
Hießender Gewässer sich erstrecke; vielmehr könnte 
etwa die industrielle Verwerthung herausgegriffen und 
insbesondere die Schifffahrtsfreiheit aufrecht erhalten 
werden. 

Wenn in Oosterreieh immer wieder die Frage der 
Verstaatlichung aller Wasserkrllfte auftaucht, so sind 
hieftlr ohne Zweifel die fiscalischen }tjrwägungen in erster 
Reihe maßgebend. Dieser Gesichtspunkt ist nicht als 
verwerflich zu bezeichnen, da ja die Erfordernisse dei 
Staatshaushaltes in 11estllndigem \Y achsen begl'iffen sind. 
Andererseits ließe sich aus volkswirthschaftlichem Gesichts
punkte von der Verstaatli(•h ung der fließenden Gewllsser 
eine allgemeinere und rationellere A usnürzung derselben 
wie auch ein gewisser Schutz gegen wucherische Aus
beutung der Wa~serkräfte seitens der capitalistischen 
Speculation erwarten. Da die Bedürfnisse der Volks
wirthschaft eine b i 11 i g e Kr11ftq uelle erheischen, ergibt 
sich ein Gegensatz zwischen Wirthschafts- und lt'inani-



politik, dessen Ueberbrückung jedoch möglich ist. Eine 
niehi allzti hohe Steuer als Compensation ftir die wesent
liche Verbilligung der Betriebskraft, bezw. der Producte 
könnte wohl ertragen werden. Soll damit das Wasser
inonopol allen billigen l<~rwartungen entsprechen, so 
müsste es sich als eine Mischung von Finanz- und Ver
waltungsmonopol darstellen. Ist nun eine solche Ge
staltung der Dinge zu erwarten~ Die fltr den Fiscus 
bequemste, daher „·ermuthlich bevorzugte A usnützungs
form. würde in der Verpachtung bestehen, wobei die Be
dingungen der Gebraucbrnbtretung zur.liebst im fiscali
schen Sinne festgestellt wilrden, da ja die Verpachtung 
eine Betriebsform nicht des Verwaltungs-, sondern des 
Finanzmonopols ist. Die Zahl der Staatsfabriken wilrdc 
hingegen wohl keinen wesentlichen Zuwachs erfahren.Eine 
Art des staatlichen SelbstbetriPbes allerdings wäre zweck
mäßig und aussichtsvoll: die Anlage elektrischer Central
etationeu, welche nichts weiter produciren als Kraft und 
diese gegen Entgelt an die Interessenten abgeben. 

An der Verpachtung der .Wasserkrllfte wilre der 
Staat interessirt; daher würde er die Anlage von Wasser
werken seitens der Pächter fördern; Yielleicht wilrde er 
auch durch Flussregulirungen, Wassermessungen etc. die 
Interessenten heranzuziehen suchen. Vollende wiirde das 
Monopol uezilglich der staatlichen Centralanlagen die 
Verallgemeinerung und Vereinheitlichung des Betriebes 
ermöglichen, so dass man fast versucht wlire, wenigsten~ 

f1lr elektrische ~'ernleitungen (eventuell zugleich fllr 
Druckluft-Leitungen) das staatliche Monopol zu bean
spruchen. 

Diesen \" ortheilen stehen aber doch sehr wesent
liche Mängel gegrnüber. Der Pachtbctrieli ist eine Species 
des Finanzmonopols, und es wilrn kein Fortschritt, wenn 
die Errichtung von auf Wasserkraft basirenden ünter
nelimungen nicht nur Yom willkürlichen, sondern sogar 
vom fiscalischen Ermessen der Staatsvrrwaltung abhinge. 
Besondt1rs würde die Ansammlung rnn \Vasserbentitzungs
rechten in den Händen einzelner Generalunternehmer 
eher begünstigt als hintangehalten. Zur F üb r u n g der 
Kraftcentralen wllre der Staat nicht ungeeignet; anders 
ist es aber mit der Ver anlag u n g. Falsche Auf
fassungen über die Rentabilität, bureaukratischc Aeng&t· 
lichkeit und Schwerfälligkeit würden verderbliche Sper
rungen von Wasserkräften verursachen. 

Es wäre aber möglich, die erört~rten Vortbeile zu 
erreichen und zugleich die besprochenen Nachtheile zu 
vermeiden. Wenn wir die Bedingungen des Wasserbetriebes 
sorgfältig regeln, die wasserrechtliche Expropriation 
auegestalttn und dem Staate noch . gewisse Privilegien 
einräumen, dann kann der letztere den allgemeinen 
Bedingungen des Wasserbetriebes unterworfen werden, 
ohne dass bezüglich der intensivsten V erwcrthung 
der Geflllle die geringste Besorgniss nöthig wllre. Der 
Vortragende entwickelt nun seine Vorschläge für eine 
rechtliebo Organisation des Wasserbetriebes, die im Großen 
und Ganzen sich als eine Analogie zu unserem Berg
rechte darstellen würde, unter Zugrundelegung folgender 
Gesichtspunkte: 

1. Die tliellenden Gewässer bilden ein öffentliches 
Gut, welches Jedermann zum Gebrauche ilherlassen ist. 

2. Die Errichtung ..-on Triebwr.rkcn, Stauanlagen 
und anderen Wasserwerken, sowie jede Veränderung 
derselben bedarf wie bisher der behördlichen G enehmi
gung, welche nur auf Grund des rnrgelegten Bau- und 
BetriebsplaneR ertbeilt wird, Die Bedingungen des Be
triebes sind iru Concessionsdecrete anzuführen. Doch 
kann eine Verweigerung oder Beschränkung der beab
sichtigten WasEerausnützung nur uach Maßgabe der ge
setzlichen Bestimmungen erfolgen. Dies gilt ebenso von 
privaten, wie von staatlichen Wasserwerken. Die Ver
waltung der letzteren untersteht in l!,'leicher Weise wie 
die prirnte Partei den competenten Behürden. Die con
sel1uente ünterseheidung zwischen Staat als \Yasser
rechts·S!1Lje:t und Staat als Träger der Verwaltungs· 
hoheit dürfte nichts weniger als undurchführbar sich 
erweisen. 

3. Durch keinerlei Ausnützung der Wasserkräfte 
ditrfen er.vorbene Rechte Yerletzt werden. Es kann je
doch selbstrnrständlich nicht als Verletzung eines er
worbenen Rcr.htes angesehen werden. wenn einer alten 
yo~ einer neuen llntcrnehmung Uoncurrenz droht. 

Ilchufs Errichtung von Wasserwerken lindet Expro
priation des zur Anlage nöthigen Grundes oder zwangs
weise Einräumung der entsprechenden Servitut statt, 
und zwar erstere nieht nur nach \\'ab! des Grundeigen
tbümers, sondern auch nach der de~ Cnternehmers. Da 
gegenwiirtig durch bestehende, oft ganz unbedeutende 
Wa<serwerke hie und da große Geflllle der entsprechen· 
den Ausniltzung entzogen werden, so sind auch Wasser
rechte als E:xpropriations-Objeete anzuerkennen. Während 
gegenwärtig nur ungenützte Priv'ltg-ewässer der Enteig
nung unterliegen, wären derselben alle Lrstehenden 
Wasserben!itzungsrechte zu unterwerfen, in welchem 
F:tlle auch die dazu gehörigen Baulichkeiten zur Ab
lösung kämen. Weiters blltte eine zwangsweise Ein
räumung von Servituten an Grund und Boden behufs 
Herstellung elektrischer Leitungen stattzufinden. Dieser 
Expropriationsfall wll.re jedoch nicht im Wasserrechte, 
sondern legislatorisch separat zu hehandeln, da hier 
nicht bloß solche Elektricität in Betracht kommt, welche 
mittl'ls Wasserkraft, sondern aueb jene, welche mit Kohle 
erzeugt wird, ja vielleicht auch Druckluftleitungen ein
btizogen werden könnten. 

Die Enteignung von Grundstücken erfolgt wie bis
her nicht nach den Grundsätzen des § 365 a. b. G. B., 
sondern immer dann, wenn sie filr die beabsichtigte 
Anlage nothwendig ist, d. h. „wenn ohne dieselbe die 
Anlage nicht zweekmll.ßig ausgeführt, benützt oder unter
halten werden könnte". Bezüglich bestehender Wasser
lienützungsrcchte entscheidet der überwiegende volks
wirthsehaftliche Nutzen, also hier das freie Ermessen 
der Behörde; doch gilt als g es et z 1 i c h e Directive, 
dass die Enteignung von Wasserreehteri zu bewilligen 
ist, falls der Expropriationswerber - unter Nachweis 
der Gewinnungsmögliebkeit - eine Anzahl von Pferde
kräften zur Anmeldung bringt, welche mehr denn doppelt 

1 ,, 
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so groß ist als diejenige, die vom bisher Berechtigten 
erzeugt wurde, und falls dieser seine Anlage nicht in 
gleichem Maße zu vergrößern bereit ist. 

Das Expropriationsrecht steht insbesondere auch 
dem Staate für seine eigenen Projecte zu und wird 
diesfalls der überwiegende volkswirthschaftliche Vortheil 
schlechthin als erwiesen angenommen, falls die staatliche 
Wasserwerksverwaltung mindestens ebenso viele Pferde
kräfte, als der bisher Berechtigte gewann, zur Verwen
dung anmeldet. Von diesem Rechte wird der Staat ins
besondere dann Gebrauch machen , wenn etwa eine 
private Unternehmung mittels einer elektrischen Central
station die Consumenten des durch die betreffende 
Wasserkraft ausschließlich beherrschten Territoriums in 
unznlässiger Weise ausbeuten sollte. Die Voraussetzungen 
eines rentablen Betriebes sind dann jedenfalls gegeben 
und der Staat, welcher ja zu derartigen Unternehmun
gen befähigt ist, vermeidet jedes Risico. 

Andererseits findet auch Enteignung geg-enüber 
s t a a t 1 i c h e n Grundstücken und Wasserwerken statt ; 
gegen letztere aber nur dann, wenn der Bewerber -
unter den früher erwähnten Modalitäten - mehr als 
die doppelte Anzahl von Pferdekräften zu verwenden 
beabsichtigt und der Staat die Ergänzung bis zur an
gegebenen Höhe ablehnt. 

4. Die Verweigerung der Concession kann auch 
aus öffentlichen Rücksichten erfolgen. Jedoch sind - an 
Stelle der bisherigen allgemeinen Directiven - die Punkte, 
auf welche sich die Untersuchung zu erstrecken hat, 
taxativ im Gesetze aufzuzählen. Der Schutz des Staats
telegraphen gegeniiber elektrischen Leitungen bleibt 
selbstverständlich aufrecht. Unberührt bleiben auch die 
Bestimmungen des Reichsgesetzes (§ l O, Abs. 3) bezüg
lich der Versumpfungen und Rückstauungen. Was die 
Verunreinigung der Gewässer anbelangt, so sind dies
beztlglich im Verordnungswege die Modalitäten der Reini
gung nach sorgfältiger, wissenschaftlicher Untersuchung 
festzustellen. Die Bedürfnisse der Ortschaften und Ge
meinden werden in der bisherigen Weise geschützt. Zur 
Deckung ihres Wasserbedarfes haben sie insbesondere 
das Enteignungsrecht gegenüber bestehenden Wasser
rechten; ebenso findet Expropriation (nicht etwa unent
geltliche Entziehung) von Wasserrechten behufä Anlage 
von Canälen, Durchführung von Regulirungen des 
Wasserlaufes etc. statt. 

5. Was die Schifffahrt, die Flößerei und die Trif
tung anbelangt, so bleibt es beim Principe der Betriebs
freiheit und im Allgemeinen bei den geltenden Bestim
mungen. Ob bezüglich der lt'ischerei Aenderungen 
zweckmäßig wären, möge heute dahingestellt bleiben. 
Jedenfalls könnten gewisse bisher administrative Normen 
in die Legislative hinübergeführt werden und wäre eine 
einheitliche Codification sämmtlicher W asserrechtsverhlllt· 
niese unbedingt. wünschenswerth. 

Von großer Wichtigkeit ist die g es et z liehe Re
gelung des Verhältnisses zwischen Industrie und FloU
fahrt. Der Vortragende entwickelt diesbezüglich ein
~ehende Vorschläge. FUr die Zulässigkeit des Schleußen· 

baues müssten gesetzliche Garantien geschaffen werden : 
insbesondere wäre der abwechslungsweise Gebrauch der 
Wasserkraft in Form einer der Behörde zu ertheilenden 
Directive gewissermaßen zu legitimiren. 

6. Die Coneessionsdauer wird im Allgemeinen mit 
50 Jahren fixirt. 

7. Beim Zusammentreffen mehrerer Bewerber er
hält derjenige den Vorzug, welcher im Expropriations
falle obsiegen würde. Dies gilt insbesondere auch dann, 
wenn eine Concession durch Zeitablauf erloschen ist. 
Doch soll unter sonst gleichen Umständen der bisher 
Berechtigte den Vorzug erhalten. 

8. Aus Anlass eines jeden Coneession~gesuehes 

steht dem Staate das Recht zu, das betreffende Project 
an sieh zu ziehen , d. h. die in Anspruch genommene 
Wasserkraft selbst auszunützen. Macht der Staat von 
diesem Vorbehaltsreehte keinen Gebrauch, so hat er das 
Projeet dem betreffenden Kronlande zu notificiren, 
welches seinerseits die Wasserkraft för sich iD Anspruch 
zu nehmen berechtigt ist. Die ldentitlit der Projeete 
wäre dann als vorhanden anzunehmen, wenn sich die
selben in ihrer Durchführung gegenseitig ausschließen 
würden, und wenn außerdem die Zahl der zu gewinnen
den Pferdekräfte mindestens die gleiche ist. 

9. Die Entscheidung über ein eingebrachtes Con
eessionsgesuch hat bei jeder Instanz binnen einer ge· 
setzlich zu bestimmenden Frist zu erfolgen. Während 
dieser Fristen hat auch die etwaige Entscheidung be
züglich des staatlichen Vorbehaltes zu erfolgen; zu dem 
gleichen Zwecke ist dem Kronlande eine weitere gesetz
lich zu bestimmende Präelusi vfrist einzurllumeo. 

Das Expropriationsverfahren ist genauer zu regeln, 
namentlich sind Bestimmungen über die Ermittlung der 
Entschädigung zu schaffen. Die Entscheidung über die 
Expropriation hat im Zuge des Concessions-Ertheilungs
verfahrens zu erfolgen. 

10. Besonders wichtig ist die Normiruog des Aus
fü h r u o gs- und Betriebszwanges. Der Bau jedes 
Wasserwerkes muss binnen 3 Monaten nach der Con
cessioosertheilung begonnen und binnen weiterer 2 Jahre 
vollendet sein. Ein drittes Jahr kann aus rücksichts
würdigen Gründen (namentlich bei sehr großen Anlagen) 
vom Ministerium nach freiem Ermessen bewilligt wer
den. Entspricht das Wasserwerk nicht den Bestimmungen 
des Concessionsdecretes und werden die Mängel nicht 
binnen einer von der Behörde zu bestimmenden Frist 
behoben, so ist die Berechtigung erloschen. Weiters er" 
lischt die Concession, falls von ihr 5 Jahre hindurch 
kein Gebrauch gemacht wird. Wenn während dieser 
Zeit nicht das ganze bewilligte Wasserquantum ver
wendet wird, so erlischt die Berechtigung bezüglich des 
Ueberflusses. Falls andere Concessionsbedingungen wil.h· 
rend des Betriebes nicht erfüllt werden, ist zunächst 
mit Strafen und sodann mit der Entziehung der Be· 
rechtigung vorzugehen. 

Der Ausführungs- und Betriebszwang gilt auch für 
den Staat und das IJand. 
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11. Im Falle einer Hegulirung des Wasserlaufes 
aus öffentlichen Mitteln haben die Wa•serwcrksbesitzer 
verhllltnissmäfüg zu den Kosten beizutragen, falls ihnen 
aus derselben ein \' ortheil nachweisbar erwächst. 

Zur Handhabung der Wasserpolilei wären eigene 
11taatliche Behörden zu schaffen, d. h. wie bei der Berg
polizei Organe, welche zugleich juristisch und technisch 
geschult sein mussten. Aus den Wasserbeamten könnten 
dann auch die Rt'ferenten des Verwaltungsgerichtshofes 
hervorgehen. Die Wasserbehörden wären zugleich be
rufen zu statistischen Erhebungen über Gefälle, Was$er
mengen und die tlbrigen einschlägigen Materien, sowie 
zur Publication der betreffenden Daten. 

Was die formelle Seite der Frage betrifft, so wäre 
ein neues Reichswassergesetz zu schaffen, womit die 
widersprechenden Bestimmungen der Landesgesetze, die 
ja nur als Ausführungsgesetze auf Grund des Reichs
gesetzes Yom Jahre 1869 erflossen sind, ispo iure de
rogirt würden; eventuell könnten die Landesgesetze auf 
Grund eines neuen reichsrechtlichen Rahmen-Gesetzes 

umgemodelt und die nicht widersprechenden Ausfiih
rungsbestimnrnugen aufrecht erhalten werden. 

Eine derartige Reform hätte einen grolje11 wirth
schaftlicheu Aufschwung zur Folge, in erster Reihe für 
die Industrie. Allein die billige und leicht iibertragbare 
Kraft hat auch für das Kleingewerhe, welches ja in 
seinem Coneurrcrnzkampfe mit dem Fabriksbetriebe durch 
billige Motoren wesentlich unter~tiitzt werden könnte, 
die höchste Bedeutung. Ebenso findet elektrisch übertra
gene Wasserkraft im Bergbau und in der Landwirthschaft 
bereits vielfache Verwendung. Die Vorzüge der elektrischen 
öffentlichen Beleuchtung sind ja bekannt. Dem elektri
schen Bahn betriebe eröffnen sich heute rnhon Perspec
tiven, die vor wenigen Jahren noch kaum geahnt 
wurden. 

So möge denn unser Vaterland. wenn ihm schon 
der politische Friede ver~agt blieb·, mit Werken des 
wirthschaftlichen Fortschrittes das zwanzigste Jahrhundert 
inauguriren. 

Uyanidwerke des Witwaterrandes im .fahre 1897. 
(Fortsetzung vou S. 17 4.) 

Das Zinkverfahren ~Mc. Arthur F o r r es t-Process) 
benutzt zur Ausfällung Drehspllhne, die zur Vermeidung 
von Oxydation täglich an Ort und Stelle hergestellt 
werden. Die Drehbank ist doppelsei1ig und filr Hand
betrieb, Tourenzahl :!50 pro Minute, doch sollten koni
sche Riememcheiben vorhanden sein, um die Touren
zahl zu vergrölJern, wenn der Durchmesset· des Zink
körpers kleiner geworden ist. Automatisch schncidendo 
Bänke sind ,·ereinzelt in Gebrauch, doch können die
selben nicht empfohlen werden. Ein geübter ArLeitor 
schneidet mit dem Meißel bessere Spiihne als die Ma
schine. Letztere schneidet gewöhnlich zu grob; die 
Spllhne sollen etwa 1;:i cm breit, aber nicht ilber l 111111 

dick sein. Nr. 9 Zink wird verwendet; man importirt 
fertige Scheiben von 12" Durc~hmesser mit einem 
Loch von 1" für die \Yelle. Das Zink muss antimon
tJnd arsenfrei sein. Ein kleiner Proccn tsatz von Blei 
sollte für die Fällung geradezu günstig sein (Volta'sche 
Säule), doch ist Blei für den entfallenden Goldbarren 
sehr unbequem. 

In allerletzter Zeit wird nach dem Be t t y 'sehen 
Slimeverfahren ein künstlicher Bleibeschlag hergestellt, 
indem die ZinkspAhne vor dem Gebrauch in eine heiße 
concentrirte Lösung von Bleiacetat getaucht werdrn. 
Eine tmergische Wasserstoffentwickluug wird so erre'cht, 
wie sie für die Entgoldung der ganz schwachen und 
armep Laugen nöthig ist. Dagegen ist das vom „Clean 
up" entfallende Gemisch von Gold, Zink und Blei 
schlecht zu reduciren. 

Die Splihne ruhen in dem Fällkasten auf einem 
horizontalen Siebe in jeder Abtheilung. Ne.eh und nach 
zerfällt das Zink, und das fein vertheilte Gold, gemischt 

mit Zinkstaub, fällt durch d:is Siel.J f 1 „ bis 1_.'i '' Loch
weite) auf den Boden des Kastens, rnn wo es :?- his 
amal pro Monat ausg;estoehen und raffinirt wird. ~!an 
gibt den Zinkkii.stcn eine totale Liingc etwa rnn 7, 2 111 

bei o,n III Weite und li8 liis 75 Cl// Tiefe. Die imwre 
Liinge der Abtheilu11gen macht man ;:K bis •J[i c111. 

llolz von 22 X 4 r:111 Querschnitt ist stark genug. Es 
wilrdc besser sein, die l\.118lcn :1118 Eisen herzmitcllcn : 
dieselben würden leichlcr zu reinigen sein und kein 
Gold ahsorbiren, will Holz es tl111t. 

Bei der Elektrolyse nach Sie m e 11 s & Ha 1 s k e 
benutzt man Stahlplatten als Anoden und Bleifolie al~ 
Kathode. Die lläder sind iu 10 Abtheilungen getheilt, deren 
innere Dimensionen folgende :>ind: Breite 1,45 111, Länge 
76 cm, Tiefe ~)01·m .• Jede Abtheilung enthlilt 12 Anoden
bleche (750 111111 ;: G75 mm >: 5111111 ), welche senkrecht in 
der Längsrichtung mit 100 111111 Abstan<l eingesetzt sind. 
Zwischen je 2 Anoden hängt ein leichter Rahmen von Nr. 8 
verzinktem Eisendraht, an welchem die F'olie mittels Blei
klllmmern befestigt ist. Das Bleiblech wiegt 75,6 g pro 
Quadratruß (Größe 1,2 m X 0,6 m). Jerler Rahmen trägt 
::l Bleche, so dass das ganze Bad 200 /.'.!/ Blei enthlllt. Man 
ha: gewöhnlich 4 Blider, wodurch die g11nze Anlage bei 
Berechnung des Verlustes beim Schneiden nahezu 1 t Blei 
verbraucht. Die Bleifolie wird in Streifen geschnitten 
und biischelförmig angeordnet, um besseren Contact zu 
geben. Versuche mit Drehspllhnen haben kein günstiges 
Resultat ergeben. 

Die Bäder sind parallel geschaltet, die Hauptleitung 
liluft auf den Längswänden, die Verbindungsdrllhte auf 
den Zwischenwänden. Dip, Anschliissc der Anoden und 
Kathoden sind lose, der Contact wird durch Quecksilber 
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